
 

 
 

 
Konstituierung des Seniorenbeirates 

Wahlversammlung am 02.03.2026 ab 15 Uhr 
im Rathaus, Ratssaal 1.1.11  

 

 

Anmeldung zur TEILNAHME AN DER ZUFALLSAUSWAHL 
 
Bitte den ausgefüllten und unterzeichneten Vordruck bis spätestens zum 09.02.2026 
zurücksenden an: 
 
per Post: 
Stadt Waltrop  
Dezernat 2 
FD 50 Soziales und Senioren 
Frau Krückhans 
Münsterstraße1   
45731 Waltrop  
 
Name Vorname 

 
 
 

 
 

Anschrift Staatsangehörigkeit 

  
 
 

 
 

Geburtsdatum Telefon tagsüber 

 
 

 

E-Mail  

 
 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich kein Mandat oder Vorstandsfunktion in einem in 
Waltrop ansässigen oder über einen Dachverband vertretenen Verein, Verband oder einer 
Organisation ausübe. Ich bestätige, dass ich die auf der Rückseite aufgelistetem Vorausset-
zungen zur Teilnahme an der Zufallsauswahl gemäß § 6 der Wahlordnung des Seniorenbei-
rates der Stadt Waltrop vom 27.03.2025 zur Kenntnis genommen habe und erfülle. 
 
 
 
Waltrop, den_____________________________ 
 
 
Unterschrift_______________________________  
 
 
 
 
 

Bitte Rückseite beachten! 



[2] 

 

 
Auszug aus der Wahlordnung des Seniorenbeirates der Stadt Waltrop  

vom 27. März 2025 
 

 
Wahlberechtigung und Wählbarkeit für die Zufallsauswahl 

 
(1) Kandidat:innen für die Delegiertenbenennung können nicht zugleich an der Zufallsaus-

wahl teilnehmen. 

 

(2) Als Kandidat:in für die Zufallsauswahl gilt, wer am 1. des Monats, in dem die Wahlver-

sammlung des Seniorenbeirats stattfindet, 

 Deutsche:r im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder die Staatsan-

gehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzt, 

 das 55. Lebensjahr vollendet hat, 

 mindestens seit drei Monaten in Waltrop den Hauptwohnsitz hat und 

 nicht nach § 8 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-

Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KwahlG NRW) vom Wahlrecht ausgeschlossen 

ist. 

 

(3) Bürger:innen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen 

Gemeinschaft besitzen, müssen zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Absatz 1 über 

einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen. 

 


